
Besondere Geschäftsbedingung 

Für Lieferungen an Kunden mit Sitz in Deutschland 
sowie für Lieferungen an Empfänger in Deutschland 
gilt statt Ziffer 4 („reservation of title“) der „General 
Terms of Sale and Delivery” die folgende Klausel. In 
Abweichung von Ziffer 10 der „General Terms of Sale 
and Delivery” findet auf der folgenden Klausel das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt 

dient der Sicherung aller jeweils bestehenden der-
zeitigen und künftigen Forderungen des Verkäu-
fers gegen den Käufer aus der zwischen den Ver-
tragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über 
die vom Verkäufer gelieferten oder zu liefernden 
Produkte (einschließlich Saldoforderungen aus ei-
nem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kon-
tokorrentverhältnis).  

 
(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware 

bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesi-
cherten Forderungen (Absatz 1) Eigentum des 
Verkäufers. Die gelieferte Ware sowie die nach 
Absatz (5) an ihre Stelle tretende, ebenfalls vom 
Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfol-
gend Vorbehaltsware genannt. 

 
(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgelt-

lich für den Verkäufer. 
 
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis 

zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9) im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbei-
ten und zu veräußern. Verpfändungen und Siche-
rungs-übereignungen der Vorbehaltsware sind un-
zulässig. 

 
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, 

so wird vereinbart, dass die Verarbeitung für den 
Verkäufer als Hersteller im Sinne von § 950 BGB 
erfolgt - ohne dass für den Verkäufer dadurch Ver-
pflichtungen entstehen - und dass der Verkäufer 
unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verar-
beitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt 
oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist 
als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigen-
tum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen 
Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltswa-
re zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. 
Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb 
beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käu-
fer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im 
oben genannten Verhältnis – Miteigentum an der 
neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den 
Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 
Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden 
oder untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäu-
fer unmittelbar das Miteigentum an der neu ge-
schaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen vermischten Ge-
genständen. Erfolgt die Verbindung oder Vermi-
schung in der Weise, dass die Sache des Käufers 
als Hauptsache anzusehen ist, so wird vereinbart, 
dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Mitei-
gentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so ent-
standene Alleineigentum oder Miteigentum für den 
Verkäufer. Für die Bestimmung der nach diesem 
Absatz (5) relevanten Werte ist der Zeitpunkt der 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
maßgeblich.  

 
(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 

tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die 
hieraus entstehende Forderung gegen den Erwer-
ber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vor-
behaltsware anteilig entsprechend dem Mit-
eigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches 
gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der 
Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen, wie zum Beispiel Ver-
sicherungsansprüche oder Ansprüche aus uner-
laubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Zur 
Einziehung dieser abgetretenen Forderungen 
bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermäch-
tigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der 
Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forderun-
gen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 
und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann der 
Verkäufer verlangen, dass der Käufer dem Ver-
käufer die ihm abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritte) 
die Abtretung mitteilt.  

 
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbe-

sondere durch Pfändung, wird der Käufer sie un-
verzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hin-
weisen und den Verkäufer hierüber informieren, 
um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte 
zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage 
ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtli-
chen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer 
dem Verkäufer. 

 
(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die 

an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen 
auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit 
ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen 
um mehr als 50% übersteigt. 

 
(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten 

des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – 
vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er be-
rechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 
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